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Neue Regionalbeauftragte f�r Hamburg

Rita Brockmann-Wiese

In Niedersachsen aufgewach-
sen, habe ich in Hamburg stu-
diert und das Referendariat ge-
macht.
1978 wurde ich als Rechts-
anwältin zugelassen und habe
zunächst drei Jahre bis zur Ge-
burt meines ersten Kindes in
einem Wirtschaftsverband ge-
arbeitet.

Seit 1981 arbeite ich als selbständige Rechtsanwältin, seit
1992 auch als Mediatorin. Die BAFM-Zulassung erhielt ich
Anfang 1996.
Seit 1998 bin ich Fachanwältin für Familienrecht und seit
2002 Mitglied des Fachausschusses für „Familienrecht“ der
Hanseatischen Rechtsanwaltskammer.

Ziel meiner Tätigkeit als Regionalbeauftragte ist es, neben der
Organisation von Fortbildungsveranstaltungen den kollegia-
len Austausch untereinander sowie mit Richterinnen und
Richtern zu fördern.
Zunächst werde ich hierfür einen „Jour Fixe“ organisieren,
der im dreimonatigen Abstand stattfinden soll.
Ich freue mich über jede weitere Anregung der Mitglieder und
hoffe auf eine aktive gemeinsame Gestaltung des Wirkens der
Arge „FAM“ im Hamburg.

Rechtsanwältin Rita Brockmann-Wiese
Laufgraben 37, 20146 Hamburg
Tel.: 040/444111, Fax: 040/444818
E-Mail: rae@anwaltsbuero-laufgraben.de

Rechtsprechung

Unterschiedliche Dauer des Unterhalts bei
Betreuung ehelicher und nichtehelicher Kinder

Art. 6 Abs. 5 GG, § 1615l Abs. 2 S. 3 BGB

Es verstçßt gegen Art. 6 Abs. 5 GG, die Dauer eines
Unterhaltsanspruchs, den der Gesetzgeber einem Eltern-
teil wegen der Betreuung seines Kindes gegen den ande-
ren Elternteil einr�umt, f�r eheliche und nichteheliche
Kinder unterschiedlich zu bestimmen.

BVerfG, Beschl. v. 28.2.2007 – 1 BvL 9/04 (OLG Hamm)

[Beschlussformel:]
1. Die unterschiedliche Regelung der Unterhaltsansprüche
wegen der Pflege oder Erziehung von Kindern in § 1570
BGB einerseits und § 1615l Abs. 2 S. 3 BGB andererseits
ist mit Art. 6 Abs. 5 GG unvereinbar.

2. Dem Gesetzgeber wird aufgegeben, bis zum 31.12.2008
eine verfassungsmäßige Regelung zu treffen.

Anm. der Redaktion: Die Entscheidung ist abgedruckt in
FamRZ 2007, 965 m. Anm. Born, FamRZ 2007, 973, und
Anm. Maier, FamRZ 2007, 1076. Vgl. ferner Schwab,
FamRZ 2007, 1053, sowie in diesem Heft: Hohmann-Denn-
hardt, Familienrechtliche Antworten auf veränderte Famili-
enwelten.

Vorteil mietfreien Wohnens/Kreditraten beim
Trennungsunterhalt

§ 1361 Abs. 1 BGB

1. W�hrend der Trennungszeit ist der Vorteil mietfreien
Wohnens nur in dem Umfang zu ber�cksichtigen, wie er
sich als angemessene Wohnungsnutzung durch den in
der Ehewohnung verblieben Ehegatten darstellt. Dabei ist
auf den Mietzins abzustellen, den er auf dem çrtlichen
Wohnungsmarkt f�r eine dem ehelichen Lebensstandard
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